
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1984/3/13 4Ob2/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.03.1984

Norm

AngG §26 Z1 III1a

Rechtssatz

Lag die Gefährdung des Gesundheitszustandes nicht in der Art der zu verrichtenden Arbeit, sondern in dem durch den

Wohnort bedingte längeren Weg von und zu der Arbeit, liegt der Austrittsgrund des § 26 Z 1 AngG nicht vor.

Entscheidungstexte

4 Ob 2/84

Entscheidungstext OGH 13.03.1984 4 Ob 2/84

Schlagworte

SW: Kausalität, Verursachung, Gefahr, Bedrohung, Beeinträchtigung, Angestellte, Auflösung, Ende, Beendigung,

Erkrankung, Krankheit, Heimweg
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